
Wichtige Information

Bei Fragen zum Produkt und/oder dieser Anleitung bitte vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser 
Servicecenter unter der E-Mail: service@louis.de kontaktieren. Wir helfen schnell weiter. So gewährleisten wir 

gemeinsam, dass das Produkt korrekt benutzt wird.
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 Gesetzliche Vorschrift in Frankreich zum Anbringen von reflektierenden Aufklebern auf Helmen

Nach aktuellem Gesetz ist es in Frankreich erforderlich, beim Fahren eines zweirädrigen Kraftfahrzeu-
ges einen homologierten Helm zu tragen. Das Gesetz trifft dazu folgende Aussage:

„… ein Helm gilt in Frankreich als genehmigt/ homologiert, wenn er
1. ein ECE Label nach französischem (NF) oder europäischen (E) Standard trägt (ECE-Norm 22-04 
 oder 22-05)
2.	 reflektierende	Aufkleber	auf	allen	Seiten	(4	Stück)	angebracht	sind	(diese	Aufkleber	sind	nur	in	
	 Frankreich	durch	die	Gesetzgebung	verpflichtend).“

Sollten	sich	am	Helm	keine	reflektierenden	Aufkleber	befinden,	gilt	der	Helm	als	nicht	zugelassen.	Es	
können	erhebliche	Geldbußen	fällig	oder	sogar	das	Fahrzeug	vorübergehend	stillgelegt	werden.	Seit	
einigen Jahren wird die französische Polizei angewiesen, der Einhaltung dieses Gesetzes besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken.
Französische Vorschriften
Ein	sehr	eindeutiges	Gesetz	definiert	die	Eigenschaften	der	reflektierenden	Elemente	eines	zugelas-
senen Motorradhelms.
4-Punkte-Zusammenfassung:
1.	 Es	müssen	sich	4	retro-reflektierende	Aufkleber,	1	auf	jeder	Seite	des	Helms	befinden:
 vorne (Kinnteil oder Stirn), hinten, rechts und links.

  Seite   Vorne   Hinten

2.	Die	Oberfläche	jedes	Elements	muss	mindestens	18	cm²	betragen.
	 Beispiel	1:	ein	Quadrat	mit	4,3	cm	Seitenlänge	(4,3	x	4,3	=	18,5	cm²)
	 Beispiel	2:	Dieser	Louis	Aufkleber	mit	18,4	cm²
3.	In	jedes	18	cm²-Element	muss	ein	Kreis	von	4	cm	Durchmesser	ODER	ein	Rechteck	von	12,50	cm²	und
	 eine	Mindestbreite	von	2	cm	mit	einer	vollständig	reflektierenden	Oberfläche.
	 Beispiel:	Ein	Rechteck	von	2	cm	Breite	und	9	cm	Länge
4. Die	Aufkleber	dürfen	nicht	zerrissen	oder	gefaltet	werden	und	sie	dürfen	nicht	„das	mechanische	Verhalten
	 des	Helmes	beeinflussen“.




